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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1987

Index

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

KflG 1952 §4 Abs1 Z3;

KflG 1952 §4 Abs1 Z5 litb;

Rechtssatz

Der Tatbestand der Gefährdung der Erfüllung der Verkehrsaufgaben ist nicht auf das - gegebenenfalls für die Frage

nach dem Verkehrsbedürfnis iSd § 4 Abs 1 Z 3 maßgebende - Kriterium abgestellt, ob es Fußgängern, insbesondere

Schulkindern, und somit den Benützern oder potentiellen Benützern einer Kraftfahrlinie zumutbar ist, Wegstrecken

bestimmter Längen zurückzulegen.
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